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Die zuverlässige Partnerschaft 
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Tipps und Tricks: Wesentliche Neuerungen 

bei AG/GmbH seit 1.1.2008 
Quelle: Handelsregisterverordnung 

 

 
 

 
Gründung • nur noch 1 Person notwendig 

 
Revisionsstelle • je nach Grösse (Anzahl MA) der Unternehmung kann auf die 

Revisionsstelle verzichtet werden 
 

Mitglieder 
Verwaltungsrat 

• müssen nicht mehr Aktionäre sein 
• sämtliche Mitglieder dürfen Ausländer sein 
• die Unternehmung muss mindestens durch eine Person mit 

Einzelunterschrift mit Wohnsitz in der CH vertreten sein (oder durch 
zwei Personen mit Kollektivunterschrift 

 
Zweck der 
Unternehmung 

• bei GmbH neu auch für ideelle und gemeinnützige Zwecke 

Haftung • bei der GmbH haftet nur noch das Gesellschaftsvermögen 
 

Stammkapital • muss bei GmbH neu voll liberiert sein (mind. 20'000) 
 

Eintrag HR • die Gesellschafter werden bei der GmbH weiterhin im HR 
eingetragen 

 
Abtretung 
Stammanteile 

• bedürfen neu bei der GmbH nur noch der schriftlichen Form (keine 
öffentliche Beurkundung), ausser die Statuten sehen etwas anderes 
vor 

 
 


